Ausleihordnung
der Bibliothekskommission

Oberrieden
vom Juni 2006

Art. 1

Die Gemeindebibliothek steht allen Interessierten zur Verfügung.

Art. 2

Ausleihfrist:
4 Wochen
Bücher und Hörbücher


Kassetten und Musik-CD


Spiele und CD-Rom


Zeitschriften

2 Wochen
Video und DVD

Während den Oberriedner Schulferien und über Feiertage verlängert sich die Ausleihfrist. Das auf dem Medium gestempelte Rückgabedatum ist immer verbindlich.

Verspätete Rückgabe: Pro Tag Verspätung (es wird jeder Tag gerechnet, auch das Wochenende!) wird für Bücher, Hörbücher, Kassetten, Musik-CD, Spiele, CD-Rom und Zeitschriften zusammen 20 Rappen berechnet; für Video und DVD 2.-- Franken, allfällige separate Mahnspesen werden dazugerechnet.

In Ausnahmefällen kann eine telefonische Verlängerung verlangt werden (Tel. 044 721 05 77, während den Öffnungszeiten). Video und DVD werden nicht verlängert und nur altersgemäss abgegeben!
Art. 3

Pro Besuch sind folgende Bezüge möglich:

Für Einzelpersonen:
max. 6 Medien

Für Familien:
max. 15 Medien 

(Anzahl Bezüge für einzelne Medien, z.B. Filme, sind 

begrenzt, siehe Hinweis auf der Bibliothek.)

Art. 4

Die Jahresmitgliederkarten kosten:

Für Einzelpersonen:
Fr. 25.--
Für Familien:
Fr. 50.--
Mit dem Kauf einer Jahresmitgliederkarte wird die Ausleihordnung anerkannt. Die Benutzer und Benutzerinnen der Bibliothek beachten die Weisungen des Personals.

Art. 5

Öffnungszeiten:
Dienstag
16.00 – 17.30 Uhr

Mittwoch
14.00 – 15.30 Uhr

Donnerstag
18.00 – 20.00 Uhr

Freitag
09.00 – 11.00 Uhr
Samstag
10.00 – 11.30 Uhr

Während den Schulferien ist die Bibliothek jeweils nur am Donnerstag von 18.00 – 20.00 Uhr geöffnet. Über die Weihnachtsfeiertage, Ostern und über die Auffahrtstage bleibt die Bibliothek geschlossen.

